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RAin Dr. Birgit Franz
ist Partnerin der Bau- und Vergaberechtssozietät Leinemann 
Partner Rechtsanwälte mbB. Sie ist seit mehr als 15 Jahren auf 
das private Bau- und Vergaberecht spezialisiert. Frau Dr. Franz 
berät Bauunternehmen ebenso wie Investoren in allen Berei-
chen des Bau- und Vergaberechts und vertritt diese in gerichtli-
chen sowie außergerichtlichen Verfahren. Sie beschäftigt sich 
in dieser Funktion seit Jahren intensiv mit der Kalkulation der 
Vergütung sowohl im Zuge der Angebots- wie auch der Nach-
tragserstellung/-prüfung ebenso wie mit baubetrieblichen An-
sprüchen und hier insbesondere mit der Deckung der Gemein-
kosten. Hierzu hat Frau Dr. Franz eine Reihe von Aufsätzen 
verfasst, unter anderem im Februar 2017 mit dem Titel „Ge-
meinkostendeckung als Rechtsproblem – die juristische Sicht-
weise“ Neben ihrer anwaltlichen Tätigkeit ist Frau Dr. Franz 
Herausgeberin des jüngst erschienen Praxishandbuchs „Baune-
benrechte“ und Co-Autorin u. a. des von Leinemann herausge-
gebenen VOB/B-Kommentars. Sie ist stellvertretende Vor-
standsvorsitzende der ARGE Baurecht im Deutschen Anwalt- 
verein und Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Baurecht 
sowie Schiedsrichterin nach der Streitlösungsordnung für Bau-
recht (SL Bau). Das JUVE-Handbuch für Wirtschaftskanzleien 
zählt Frau Dr. Franz seit Jahren zu den „führenden Partnern im 
Privaten Baurecht“.

Prof. Dr.-Ing. Markus Kattenbusch 
ist Inhaber des Lehrstuhls für Baubetrieb und Bauwirtschaft an 
der Hochschule Bochum sowie Partner einer Ingenieursozietät 
für baubetriebliche Fragestellungen, Beratungen und Schlich-
tung bei Vergütungsstreitigkeiten und Bauablaufstörungen. 
Herr Prof. Dr.-Ing. Kattenbusch ist von der Ingenieurkammer 
Bau NRW als Sachverständiger öffentlich bestellt und vereidigt 
auf dem Fachgebiet „Baupreisermittlung und Abrechnung im 
Hoch- und Ingenieurbau sowie Bauablaufstörungen“. Darüber 
hinaus ist er Autor diverser Veröffentlichungen und leitet den 
Arbeitskreis Baurecht und Baubetrieb in der deutschen Gesell-
schaft für Baurecht.

Teilnehmerkreis 

Auftraggeber- und Auftragnehmervertreter, Geschäftsfüh-
rer, Technische Führungskräfte, Projektleiter, Bauleiter, Kal-
kulatoren, Baujuristen, Richter.

Ziel 

Gemeinkosten sind alle im Betrieb anfallenden Kosten, die 
einem Kostenträger nicht direkt zuzuordnen sind, also allge-
meine Ressourcen widerspiegeln, die für den Herstellungs-
prozess benötigt werden. Ändern sich Vergütung oder Aus-
führungszeitraum, so stellt sich die Frage, ob und inwieweit

Referenten: RAin und FAin für Bau- und Architektenrecht Dr. Birgit Franz, Köln;
 Prof. Dr.-Ing. Markus Kattenbusch, Bochum

Datum: Montag, 06.11.2017, 09:30 - 17:00 Uhr
Ort: IBR-Seminarzentrum Mannheim Preis: 399,– Euro zzgl. 19% MwSt.

die Gemeinkosten über die gesonderten Vergütungs-, Ent-
schädigungs- oder Schadensersatzansprüche des Auftrag-
nehmers gedeckt werden. Insoweit ist schon zwischen der 
Deckung der kalkulierten und der Deckung der dem Auftra-
gnehmer tatsächlich entstehenden Gemeinkosten zu 
differenzieren. Eine Gemeinkostendeckung ist nur in § 2 
Abs. 3 Nr. 3 VOB/B ausdrücklich geregelt. Sinn dieser Rege-
lung ist es, den gesamten kalkulierten Deckungsbeitrag aus 
dem alten Einheitspreis zu erhalten, der sich aus den Ge-
meinkostenzuschlägen auf die Einzelkosten der Teilleistun-
gen ergibt. Kann der Auftragnehmer aber auch bei einer 
Vergütungsanpassung wegen Modifizierung der zu erbrin-
genden Leistung eine Deckung der kalkulierten Gemeinkos-
ten sicherstellen oder ist er auf diese verwiesen und kann 
keine zusätzlichen Deckungsbeiträge beanspruchen? Kann 
der Auftragnehmer im Falle der Bauzeitverlängerung als 
Entschädigungs- oder Schadensersatzanspruch die Erstat-
tung einer erlittenen Unterdeckung der Gemeinkosten be-
anspruchen? Diesen hoch praxisrelevanten Fragen nähern 
sich die Referenten auch unter Berücksichtigung der aktuel-
len Rechtsprechung (unter anderem den Urteilen des KG 
vom 10.01.2017 - 21 U 14/16 und vom 28.05.2013 - 7 U 12/12, 
des BGH vom 24.03.2016 - VII ZR 201/15 oder des Beschlusses 
des OLG Köln vom 23.02.2015 - 17 U 35/14) aus baubetriebli-
cher wie aus rechtlicher Perspektive.

Themen

•	 Definition	der	Gemeinkosten	(AKG,	BGK,	Wagnis/	
 Gewinn) 
•	 Kalkulation	der	Gemeinkosten	(als	Zuschlagssatz	oder		
 über die Endsumme) 
•	 Baubetriebliche	und	rechtliche	Folgen	der	gewählten		
 Kalkulationsmethode 
•	 Differenzierte	Betrachtung	je	nach	Anspruchsgrund- 
 lagen (Vergütung, Schadensersatz oder Entschädigung)
•	 Erhöhte	Gemeinkosten	bei	Mindermengen	(Abhängig-	
 keit von der Kalkulation) 
•	 Zusätzliche	Gemeinkosten	bei	Mehrmengen?
•	 Zusätzliche	Gemeinkosten	bei	geänderten	und	zusätz- 
 lichen Leistungen nach der VOB/B
•	 Zusätzliche	Gemeinkosten	bei	geänderten	und	zusätz- 
 lichen Leistungen nach dem neuen Bauvertragsrecht,  
 § 650c BGB?
•	 Zusätzliche	Gemeinkosten	als	Schadensersatz	im	Falle		
 der Bauzeitverlängerung gemäß § 6 Abs. 6 VOB/B?
•	 Zusätzliche	Gemeinkosten	als	Entschädigung	gemäß	 
 § 642 BGB?
•	 Gemeinkostenvergütung	im	Falle	der	freien	Kündigung		
 des Werkvertrags?
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Nur, falls zutreffend: Benötigen Sie Fortbildungspunkte? ja nein

Tragen Sie hier bitte die für Sie zuständige Architekten- oder Ingenieurkammer ein.

Anmeldung 

Sie erhalten ausführliche Seminarunterlagen. Der Seminarpreis versteht sich inkl. Mittagessen mit Softgetränk, Snacks, 
Tagungs- und Pausengetränke. 

Für Ihren Fortbildungsnachweis: Sie erhalten eine Teilnahmebestätigung über 6 Zeitstunden (8 Weiterbildungspunkte der verschiedenen Architekten- 
und Ingenieurkammern: Bitte bei Anmeldung die für Sie zuständige Kammer angeben). Unsere fachbezogenen Veranstaltungen sind in der Regel für die 
Pflichtfortbildung nach § 15 FAO geeignet. Die abschließende Entscheidung über die Anerkennung bleibt jedoch der für den Teilnehmer zuständigen 
Anwaltskammer vorbehalten. 
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mit RAin und FAin für Bau- und Architektenrecht Dr. Birgit Franz, Köln, und 
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